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Auf das „Amtliche Bekanntmachungsblatt des Amtes Großer Plöner See und der 

amtsangehörigen Gemeinden“ vom 26. Mai 2011 wird hingewiesen. 
 
Inhalt 
 
Änderung der Bekanntmachungsform: 
Das „Amtliche Bekanntmachungsblatt des Amtes Großer Plöner See und der amtsan-
gehörigen Gemeinden“ wird mit dieser Ausgabe (06/2011) eingestellt. 
 
Ab dem 01. Juni 2011 erfolgen die örtlichen Bekanntmachungen und Verkündungen 
des Amtes Großer Plöner See und der amtsangehörigen Gemeinden durch Bereitstel-
lung im Internet unter der Internetadresse www.amt-grosser-ploener-see.de.  
Auf die Bekanntmachungen und Verkündungen, die Rechtsetzungsvorhaben und 
Wahlangelegenheiten betreffen, wird jeweils unter Angabe der Internetadresse inner-
halb eines Zeitraums von bis zu drei Tagen vor dem Tag der Bereitstellung im Internet 
in den Kieler Nachrichten, Ostholsteiner Zeitung, hingewiesen.  
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für gesetzlich vorgeschriebene vorbereitende Bekannt-
machungen, die Satzungen, Verordnungen sowie Flächennutzungspläne betreffen, z. 
B. beim Bebauungsplan.  
Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an 
dem sie im Internet verfügbar ist, im Falle des Satzes 2 muss zusätzlich der erforderli-
che Zeitungshinweis innerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Tagen vor dem Tag 
der Bereitstellung im Internet erfolgt sein.  
Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 
der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung 
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift zu vermerken. 
Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls 
in der Form des Absatzes 1 Satz 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 
 

 
Plön, 26. Mai 2011   

Amt Großer Plöner See 

Der Amtsvorsteher 
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